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VORWORT

Dieses Handbuch ist die deutsche Version des „Landmines, Explo-
sive Remnants of War and Improvised Explosive Devices Safety
Handbook“, übersetzt in etwa mit „Sicherheitshandbuch für den
Aufenthalt in Gebieten unter einer Gefährdung durch Landminen,
explosiven Überresten von Kriegsereignissen und Unkonventionel-
len Spreng- und Brandvorrichtungen“. Es wurde durch den United
Nations Mine Action Service (UNMAS) in New York erstellt und in-
zwischen vom englischen Original ins Französische und Arabische
übersetzt. Der United Nations Mine Action Service (re-)agiert auf
die Herausforderung, die durch die Bedrohung von Minen, Kampf-
mitteln und Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen
entstanden ist. Er koordiniert und finanziert weltweit die Kampfmit-
telabwehr mit einem Budget von jährlich etwa 200 Millionen Dollar. 

Dieses Handbuch ersetzt das ebenfalls von den Vereinten Natio -
nen 2005 herausgegebene  „Landmines and Unexploded Ordnance
Safety Handbook“, welches auf dem 1997 veröffentlichten „Mine
Safety Handbook“ von CARE basiert. Das Handbuch wurde mit je-
der Ausgabe grundlegend erweitert, was bereits an den immer aus-
führlicheren Titeln zu erkennen ist. Bei jeder Neuausgabe wurden
neue Entwicklungen und Bedrohungen auf dem Gebiet der  Kampf-
mittel und der Kampfmittelräumung wie auch im Bereich der medi-
zinischen  Notfallversorgung eingepflegt. Der ständig gestiegenen
Bedrohung durch Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtun-
gen (USBV) oder Improvised Explosive Devices (IEDs) geschuldet
wurde dieser Gefahr in der dritten Ausgabe ein eigenständiges Kapi-
tel gewidmet. Aufgrund der gängigen Bezeichnung IEDs wird diese
Abkürzung in den folgenden Kapiteln der deutschen Bezeichnung
USBV vorgezogen.

Das vorliegende Handbuch folgt den Informationen und Empfehlun-
gen der „International Guidelines for Landmine and Unexploded

11
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Ordnance Awareness Education“ - Internationale Empfehlungen für
die Unterrichtung der Bevölkerung vor den Gefahren von Landmi-
nen und explosiven Überresten von Kriegsereignissen - entwickelt
1999 durch den United Nations Children‘s Fund (UNICEF) und den
„International Mine Action Standards (IMAS)“ - Internationale Stan-
dards für die Minenräumung -, herausgegeben durch die Vereinten
Nationen (www.mineactionstandards.org). Das vorliegende Hand-
buch ist auch Teil des „Landmine Safety Project“ - Projekt für den
sicheren Umgang mit Landminen - von UNMAS zur Verhinderung
von Unfällen in kampfmittelverseuchtem Gelände. Mit Umgang ist
hier nicht nur das Minenräumen (Demining) gemeint, sondern das
Leben und Arbeiten in einem kampfmittelverseuchten Gebiet. 

12
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EINFÜHRUNG

Bis zum Januar 2015 hatten 162 Staaten den Vertrag über die Äch-
tung von Schützenabwehrminen (landläufig und besser als Anti-
Personen-Minen – AP-Minen – bezeichnet) ratifiziert. Im „Anti-Per-
sonnel Mine Ban Treaty“ oder Ottawa-Abkommen akzeptieren die
unterzeichnenden Staaten, keine AP-Minen herzustellen, zu lagern
oder zu gebrauchen. Weiterhin erklären sie sich mit der Vernichtung
ihrer Bestände einverstanden und unterstützen die Rehabilitations-
maßnahmen von Minenopfern.

Weltweit stellen Landminen und Kampfmittel eine nicht zu unter-
schätzende Gefahr dar. Dabei ist es unerheblich, ob die Munition
als Blindgänger in einem ehemaligen Kampfgebiet aufgefunden 
wird oder in einem verlassenen Munitionsdepot liegt. Hinzu kommt
die ständig gestiegene Bedrohung durch IEDs, die jeden treffen
kann.

13
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Dieses Handbuch ist keine Anleitung für den Umgang mit Landmi-
nen und anderen explosiven Gegenständen. Es richtet sich auch
nicht speziell an die Personen, die täglich mit dem Räumen von Mi-
nenfeldern, Kampfmitteln oder auch IEDs beschäftigt sind. Es rich-
tet sich an jedermann, der in irgendeiner Weise in einem Auslands-
einsatz involviert ist. Das kann der Soldat sein, der in einem
Feldlager beschäftigt ist, der Polizist, der in einer Ausbildungsein-
richtung lehrt oder der Entwicklungshelfer, der in einem Ort eine 
lebenswichtige Einrichtung aufbaut. Jeder kann dabei mit Minen,
Kampfmitteln oder IEDs in Berührung kommen.

Es geht darum, auf Gefahren durch Kampfmittel jeglicher Art hinzu-
weisen und allgemeingültige Grundlagen für einen sicheren Aufent-
halt in einem kampfmittelbelasteten Gebiet aufzuzeigen:

� Beachten von einfachen Sicherheitshinweisen,

� Kontakt mit Landminen, Kampfmitteln und IEDs,

� Verhalten bei einem Notfall in einem kampfmittelbelasteten Ge-
biet oder bei Explosionen, Anschlägen oder sonstigen unerwar-
teten Ereignissen mit Munition.

Die Annäherung oder der Aufenthalt in der Nähe von Minen und
Kampfmitteln ist immer mit Gefahren verbunden. Die Suche oder
der Umgang mit Minen und Kampfmitteln sollte zur eigenen Sicher-
heit den Spezialisten überlassen werden.

Dieses Handbuch gibt grundlegende Informationen zum Aufenthalt
in kampfmittelbelasteten Gebieten und ist nicht auf einen speziellen
Einsatzort zugeschnitten. Auch können nicht alle gefährlichen Si-
tuationen, die in einem Auslandseinsatz (aber auch in Deutschland)
vorkommen können, angesprochen werden. Es kann nur Grundla-
gen bieten und das Verständnis für Sicherheitsbestimmungen we-
cken. Daher ist es unerlässlich, vor und während eines Auslandsein-
satzes spezielle Informationen über die genauen Verhältnisse und
die Gefährdung vor Ort einzuholen.

14
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Wenn  immer möglich (und das ist eine der wichtigsten Regeln) soll-
ten Informationen von landeskundlichen Beratern und Spezialisten
aus dem Bereich der Kampfmittelabwehr herangezogen werden.

Das Handbuch ist in fünf Kapitel gegliedert:

� Kapitel I: Die Bedrohung: Aufbau und Einsatz von Landminen,
Kampfmitteln und IEDs,

� Kapitel II: Erkennen von möglichen Gefahren durch Landminen,
Kampfmittel und IEDs in einem Einsatzland,

� Kapitel III: Einfache Sicherheitsregeln zur Gefahrenminimierung,

� Kapitel IV: Verfahren für eine sichere Rückkehr aus einem Mi-
nenfeld oder einem kampfmittelbelasteten Gebiet,
bzw. bei einem IED-Anschlag

� Kapitel V: Verhaltensregeln nach einem Unfall mit Minen oder
Kampfmitteln bzw. Anschlag mit Minen, Kampfmit-
teln oder IEDs.

Die Anhänge bieten Beispiele für die Planung, Ausrüstung und Durch-
führung von Reisen durch unsichere Gebiete, geben zusätzliche In-
formationen über spezielle Gefahren zum Beispiel durch Munition,
die abgereichertes Uran (Depleted Uranium – DU), chemische oder
biologische Kampfstoffe enthält und zeigen Möglichkeiten für die
Schaffung eines sicheren Umfeldes auf.

In verschiedenen Textboxen werden zusätzliche Informationen so-
wie Definitionen, besondere Fallstudien und Schlüsselwörter ge -
geben.

Seit Inkrafttreten der Ottawa-Convention im Jahr 1999 hat der Ge-
brauch von Anti-Personen-Minen abgenommen. Allerdings ignorieren
einige Staaten bis heute die Herstellung und Lagerung von AP-Minen.
So sind derzeit noch 59 Staaten und 4 weitere zusammenhängende
Gebiete (unter anderen Palästina und Nagorny-Karabach) großräumig

15
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mit Landminen kontaminiert.1 AP-Minen und andere Kampfmittel stel-
len dabei eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Bevölkerung
dar, die in diesen Gebieten lebt und arbeitet. Diese Bedrohung endet
nicht mit dem Ende des Konflikts, sie überdauert auch Jahrzehnte.

16
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1.1.2.2 SCHÜTZENABWEHRMINEN MIT 
GERICHTETER SPLITTERWIRKUNG

1.1.2.3 SPRINGMINEN

1.1.2.4 SCHÜTZENABWEHRMINEN MIT 
EINER HOHLLADUNG

2 ANTI-FAHRZEUGMINEN

3 KAMPFMITTEL

3.1 GRANATEN

3.2 MÖRSERPATRONEN

3.3 SCHÜTTBOMBENBEHÄLTER, 
SUBMUNITION UND BOMBLETS

3.4 RAKETEN UND LENKFLUGKÖRPER

3.5 ROHRWAFFENMUNITION

3.6 BOMBEN

3.7 ZÜNDER

4 UNBEWACHTE, WEGGEWORFENE 
ODER ZURÜCKGELASSENE MUNITION

5 SPRENGFALLEN SOWIE 
UNKONVEN TIONELLE SPRENG- UND 
BRAND VORRICHTUNGEN (USBV–IEDS)
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DIE BEDROHUNG

Hintergrundwissen: Das Wort „Mine“ wurde von dem lateinischen
Wort „Mina“ für Erzader abgeleitet. Pioniere des Mittelalters nutzten
diesen Begriff für Stollensysteme, die sie unter feindliche Befes -
tigungen gruben, um diese mittels Schwarzpulverexplosion zum Ein-
sturz zu bringen. Auch nutzen Pioniere Pfähle, Stolperdrähte und
spitze Stangen, um Befestigungen gegen einen Angriff zu härten. Mo-
derne Landminen nutzen beides, explosive Ladungen und Pfähle, 
sowie Drähte und Stangen als Sensoren für die Zündsysteme.1

Menschen, die in Gebieten leben, welche von Kampfhandlungen 
betroffen waren oder sind, müssen jederzeit und überall mit der 
Bedrohung durch Minen und Kampfmittel rechnen. Diese Gefahr
kann von Blindgängern oder weggeworfener bzw. zurückgelassener
Munition, aber auch von verlassenen (Kampf-)Fahrzeugen und Aus-
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Zurückgelassene Munition in einer ehemaligen 
militärischen Einrichtung auf dem Balkan

1 M. Croll, History of Landmines, 1998

6225_Landminen  30.11.16  12:10  Seite 19



rüstungsgegenständen ausgehen. Der englische Begriff für diese
explosiven Überreste lautet „Explosive Remnants of War“, ERW.
Dieser Begriff beinhaltet jegliche Munitionsart, mit Ausnahme von
Landminen. Die Trennung ist auch von völkerrechtlicher Bedeutung,
da moderne Landminen mit einer Wiedersicherung oder anderen
Maßnahmen für den Übergang in einen inaktiven und ungefährli-
cheren Zustand versehen werden müssen. Geschosse oder Bom-
ben und andere Munition, die als Blindgänger am oder im Boden lie-
gen, besitzen diese Vorrichtung in der Regel nicht.

Hinzu kommt die terroristische Bedrohung durch selbstgebaute
Kampfmittel und Minen, den sogenannten IEDs, die bei einigen Ter-
rorgruppen schon so professionell hergestellt werden, dass sie von
industriell produzierter Munition kaum noch zu unterscheiden sind.
Vielfach werden Kampfmittel und Minen auch von diesen Gruppen
sehr genau kopiert.

Jede Art von Kampfmitteln und Minen sowie IEDs kann den sicheren
Zugang zu Ortschaften und überlebenswichtigen Einrichtungen wie
Brunnen, Kraftwerken und Lebensmittellagern blockieren. Auch
viele Jahre nach dem Ende eines Konfliktes kann es diese Gefahr
noch geben. Beim Aufenthalt und vor allem bei Arbeiten in kampf-
mittelbelasteten Gebieten müssen sich alle Beteiligten dieser Be-
drohung ständig bewusst sein – eine Gefahr, die in vielfältiger Weise
auftreten kann.

Um sich selbst zu schützen, ist es notwendig, möglichst schon im
Vorfeld alle präventiven Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig
sind. In diesem Kapitel werden Ausbau, Wirkungsweise und Formen
von Minen, Kampfmittel und IEDs vorgestellt, um ein frühzeitiges 
Erkennen der Gefahr zu erleichtern. Da es aber unmöglich ist, alle in
Kriegen und bewaffneten Konflikten eingesetzten Munitionsarten
aufzuführen und zu beschreiben, lautet eine der wichtigsten Regeln
in diesen Gebieten, unbekannten und unüblichen Objekten mit ho-
hem Misstrauen entgegenzutreten.
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1 LANDMINEN

Eine Landmine ist ein Gegenstand, der einen Explosivstoff oder 
einen anderen gefährlichen  Inhaltsstoff enthält. Die Landmine soll
Fahrzeuge zerstören oder so schwer beschädigen, dass seine Ver-
wendung eingeschränkt wird (Mission Kill – Abbruch des Auftrags),
die Mine soll Personen töten oder verwunden, beziehungsweise
durch ihre (vermutete) Anwesenheit den Zugang zu einem Gebiet
oder einer Einrichtung verwehren.

Die Zünder der Minen können durch das Fahrzeug oder die Person
ausgelöst werden (Victim Operated). Der Zünder wird hierbei durch
Druck (Fahren oder Treten auf eine Druckplatte), Zug (Ziehen an oder
Fahren über einen Stolperdraht) oder Abknicken (Herunterdrücken 
eines Hebels) ausgelöst. Einige Minen können per Fremdauslösung
durch einen Beobachter mittels Funk, elektrischem Kabel oder Zug-
draht (Command Operated) ausgelöst werden. In vielen Minen lassen
sich unterschiedliche oder sogar mehrere Zünder einbauen, so dass
auch Kombinationen möglich sind. Minen können auch gegen eine
unbefugte „Wiederaufnahme“ gesichert sein. Dies kann durch einen
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Eingang zu einem Minenfeld auf dem Balkan
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